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Art. 15a B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Bund und Länder können untereinander Vereinbarungen über Angelegenheiten ihres jeweiligen

Wirkungsbereiches schließen. Der Abschluss solcher Vereinbarungen namens des Bundes obliegt je nach dem

Gegenstand der Bundesregierung oder den Bundesministern. Vereinbarungen, die auch die Organe der

Bundesgesetzgebung binden sollen, dürfen nur von der Bundesregierung mit Genehmigung des Nationalrates

abgeschlossen werden, wobei Art. 50 Abs. 3 auf solche Beschlüsse des Nationalrates sinngemäß anzuwenden ist;

sie sind im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

2. (2)Vereinbarungen der Länder untereinander können nur über Angelegenheiten ihres selbständigen

Wirkungsbereiches getroffen werden und sind der Bundesregierung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

3. (3)Die Grundsätze des völkerrechtlichen Vertragsrechtes sind auf Vereinbarungen im Sinne des Abs. 1

anzuwenden. Das Gleiche gilt auch für Vereinbarungen im Sinne des Abs. 2, soweit nicht durch

übereinstimmende Verfassungsgesetze der betreffenden Länder anderes bestimmt ist.
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